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1 ERFORDERNIS DER PLANAUFSTELLUNG 
Da ein Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr 
Cammer notwendig ist, wurde nach einem neuen Standort im Ortsteil Cammer 
gesucht. Unter Betrachtung mehrerer möglicher Standorte wurde der nun 
ausgewählte Standort, am östlichen Ortsteilrand, südlich der Straße „Cammer 
Brink“ (K3), an der Straße „Am Tonloch“ ausgewählt und die nötige 
Grundfläche erworben.  

Im direkten Umfeld des neuen Standorts besteht östlich entlang der Straße 
„Am Tonloch“ Wohnbebauung. Südlich des Standorts existiert ein 
Gewerbebetrieb mit einigen Nebengebäuden und ebenfalls Wohnbebauung. 

Da für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses nur ein Teil des zur Verfügung 
stehenden unbebauten Flurstücks (Flurstück 123/5, Flur 7) benötigt wird, 
wurde von den Eigentümern der Wunsch geäußert, dass auf dem Teil des 
Flurstücks direkt angrenzend an die Straße „Am Tonloch“ gelegen, im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens eine Wohnbaufläche für 2 bis 3 Wohnhäuser 
entstehen soll. Daher soll nun zwischen der Fläche für das 
Feuerwehrgerätehaus und der Straße „Am Tonloch“ ein ca. 22 m breiter 
Streifen allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. 

Aus städtebaulicher Sicht und aufgrund der Tatsache, dass die Eigentümer des 
Gewerbebetriebs signalisiert haben, dass sie mittel- bis langfristig den 
Gewerbebetrieb aufgeben werden, wurde die Notwendigkeit gesehen auch den 
südlichen Bereich mit in den Geltungsbereich des Bebauungsplanverfahren 
einzubeziehen, um diesen ebenfalls planungsrechtlich neu zu strukturieren und 
mit Wohnbaufläche zu überplanen. 

 
2 LAGE IM RAUM / BESTAND 
2.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Cammer und umfasst in der Gemarkung 
Cammer, Flur 7 die Flurstücke 123/5, 128/1, 70/3, 70/5, 230/67, 231/67, und 
Teilstücke der Flurstücke 67/9, 67/10 und 303/67. Der räumliche 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes geht aus der Planzeichnung hervor. 
Darstellungen außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes haben nur nachrichtlichen Charakter 
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. 

2.2 Zustand des Plangebietes 
Das Plangebiet wird gegenwärtig als Wohnbaufläche, Gewerbefläche und im nordwestlichen Bereich des 
Geltungsbereichs als landwirtschaftliche Fläche (Wiese) genutzt.  

 

Abbildung 2: Lage im Raum, Nutzungsstrukturen (Luftbild: © NIBIS Kartenserver) 
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2.3 Immissionen / Altlasten 
 

Vom Plangebiet selbst gehen nicht wesentlichen Emissionen auf benachbarte 
Nutzungen aus. 

Von außen wirken aufgrund der überwiegend durch Wald- und Wiesenflächen 
und Wohnbebauung geprägten Umgebung keine Immissionen auf das 
Plangebiet ein. Lediglich können Verkehrslärmimmissionen von der Straße 
„Cammer Brink“ (K3) auf das Plangebiet einwirken, da die Straße als 
Ortsausfahrt Richtung Meinsen-Warber fungiert. 

Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt. 
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3 BESTEHENDE PLANUNGEN 
 

3.1 Regionales Raumordnungsprogramm 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2003 (RROP) des Landkreises 
Schaumburg liegt das Plangebiet wie der gesamte Siedlungsbereich von 
Cammer außerhalb von Vorsorge- oder Vorranggebieten. 

Abbildung 3: Auszug aus dem RROP, Lage Plangebiet (Quelle: Landkreis Schaumburg) 
 
 
3.2 Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet ist im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt 
Bückeburg teilweise als gemischte Baufläche und gewerbliche Baufläche gem. § 1 
(1) Nr. 1 BauNVO dargestellt. Dem Entwicklungsgebot gem. § 8 (2) BauGB, 
nach dem Bebauungspläne aus dem FNP zu entwickeln sind, wird nicht 
entsprochen. Daher wird im Parallelverfahren die 5. Änderung des 
Flächennutzungsplans notwendig. 

Auf den angrenzenden Flächen ist landwirtschaftliche und eine Wasserfläche, 
das alte Tonloch, dargestellt. 
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Abbildung 4: Auszug aus dem wirksamen FNP, Lage Plangebiet (Quelle: Stadt 
Bückeburg) 
 

3.3 Bebauungsplan 

Für das Plangebiet besteht noch kein Bebauungsplan. 

Es grenzt kein Bebauungsplan unmittelbar an den Geltungsbereich des in Rede 
stehenden Bebauungsplans an. Westlich des Plangebiets, hinter dem Aue-
Entlastungskanals und einer landwirtschaftlichen Fläche gilt der 
rechtswirksame Bebauungsplan Nr. 122 „Westlich des Auekanals“, der seit 
November 1978 rechtskräftig ist. Der Bebauungsplan setzt als Art der 
baulichen Nutzung Dorfgebiet (MD) fest. 

 
4 ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG 

Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan soll zum einen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines 
Feuerwehrgerätehauses geschaffen werden und zum anderen soll die 
planungsrechtliche Neuordnung der umliegenden Bestandsbebauung erfolgen.  

Im südlichen, aktuell gewerblich geprägten Bereich soll zukünftig, nach 
Aufgabe des Gewerbebetriebes, Wohnbebauung mit einer geringen Dichte 
realisiert werden. 

Trotzdem der Ortsteil Cammer am weitesten von der Kernstadt Bückeburg 
entfernt liegt und über keine eigenen Nahversorgungsmöglichkeiten verfügt, 
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weist der Ortsteil Cammer gute Voraussetzungen als Wohnstandort auf. Hier 
ist die räumliche Nähe zur Stadt Minden mit guten Versorgungsmöglichkeiten 
im Mindener Ortsteil Dankersen und der Nähe zum Schaumburger Wald als 
Naherholungsbereich zu nennen.  

In dem in Rede stehenden Bereich handelt es sich insbesondere durch die 
Umnutzung der bereits teilweise versiegelten Flächen um eine moderate 
Ergänzung des Siedlungsbereiches und es sollen vorhandener 
Infrastruktureinrichtungen (Verkehrswege, Ver- und Entsorgung) genutzt 
werden. 

 
5 FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES 
 
5.1 Art der baulichen Nutzung 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 227 „Feuerwehrgerätehaus 
Cammer“ sind folgende Nutzungen vorgesehen: 

- Allgemeines Wohngebiet, Teilbereich mit Fremdkörperfestsetzung und 

- Gemeinbedarfsfläche mit Zweckbestimmung „Feuerwehr“. 

5.1.1 Allgemeines Wohngebiet 

Innerhalb des Plangebietes wird als Art der baulichen Nutzung ein „Allgemeines 
Wohngebiet“ (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Allgemeine Wohngebiete 
dienen vorwiegend dem Wohnen. 

Im allgemeinen Wohngebiet sind gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig: 

• Wohngebäude, 

• die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe. 

Folgende sonst allgemein zulässige Nutzungen sind im allgemeinen 
Wohngebiet nicht zulässig: 

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke.  

Im allgemeinen Wohngebiet sind folgende Nutzungen ausnahmsweise zulässig: 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
(gemäß § 1 Abs. 6 i.V.m. § 4 Abs. 3 BauNVO) 
 
Folgende sonst ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht zulässig: 
- Anlage für Verwaltungen, 
- Gartenbaubetriebe, 
- Tankstellen. 
(gemäß § 1 Abs. 6 i.V.m. § 4 Abs. 3 BauNVO) 
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Die nicht zulässigen Nutzungen, werden aufgrund ihres Flächenanspruchs 
(Gartenbaubetriebe) bzw. des mit der Nutzung verbundenen 
Verkehrsaufkommens (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke, Verwaltungen, Tankstellen), dass sich auch bis in die 
Nachtstunden erstrecken kann, nicht in dem Bereich zulässig, welcher 
unmittelbar an die freie Natur und Landschaft bzw. Waldgebiet liegt. Das 
Plangebiet erscheint aus städtebaulicher Sicht ebenfalls nicht für eine intensivere 
Nutzung geeignet zu sein. 

5.1.2 Fremdkörperfestsetzung 

Im südlichen Teil des Geltungsbereichs ist ein Gewerbebetrieb für 
Bautätigkeiten und Holzverarbeitung („Am Tonloch 8/9“, Flurstück 
230/67,67/10, 303/67 und 67/9, Flur 7) bereits seit vielen Jahrzehnten 
ansässig.  

Das Gewerbe stellt innerhalb des Gebiets eine Ausnahme dar, die bei der 
planungsrechtlichen Überplanung mit einem festgesetzten allgemeinen 
Wohngebiet auf Grund der Nutzung unzulässig wäre. Daher ist hier eine 
Fremdkörperfestsetzung gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO notwendig, die zunächst 
den Fortbestand sichern soll. Erweiterungen, Änderungen und Erneuerungen 
an den Gebäuden, die zu der Firma gehören, können damit ausnahmsweise, 
auch bei Abweichungen zu den Festsetzungen zum allgemeinen Wohngebiet, 
zulässig sein. Solche Ausnahmen für Erweiterungen, Änderungen und 
Erneuerungen an den Gebäuden sind nur für den bestehenden Gewerbebetrieb 
zulässig. Im Falle einer Nutzungsänderung greift die Fremdkörperfestsetzung 
nicht mehr und die Nutzung bzw. ein neues Bauvorhaben muss den 
Festsetzungen zum allgemeinen Wohngebiet entsprechen. 

5.1.3 Fläche für Gemeinbedarf mit Zweckbestimmung „Feuerwehr“ 

Im nordwestlichen Teil des Geltungsbereichs soll eine Gemeinbedarfsfläche mit 
Zweckbestimmung „Feuerwehr“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 festgesetzt werden. 
Hier soll das neue Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Cammer 
errichtet werden. Zulässig ist hier das Feuerwehrgerätehaus mit 
Nebenanlagen, Stellplätzen und weiteren für ein Feuerwehrgebäude relevanten 
Nutzungen. 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 
5.2.1 Grundflächenzahl 

Als Maß der baulichen Nutzung wird innerhalb des allgemeinen Wohngebietes 
(WA) eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 festgesetzt. Diese bezieht sich auf 
die Hauptanlage einschließlich Terrassen und Balkone (auch GRZ I genannt). 

Die GRZ darf gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO durch die Grundflächen der 
Garagen, Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO 
sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländebaufläche um bis zu 30 % 
überschritten werden. Damit ist insgesamt eine Versiegelung von bis zu 39 % 
Grundstücksfläche zulässig bzw. eine GRZ II von maximal 0,39 möglich. Eine 
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Überschreitung ist nicht gewünscht. 

Die GRZ gibt den Anteil der überbaubaren Grundstücksfläche im Verhältnis zur 
Größe des jeweiligen Baugrundstücks an und schränkt damit die Versiegelung 
auf den Baugrundstücken ein. Die eine GRZ wird  

5.2.2 Geschossigkeit / Höhe baulicher Anlagen 

Die Zahl der Vollgeschosse im Plangebiet wird gem. § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO 
auf ein Vollgeschoss begrenzt, um eine an die vorhandenen örtlichen 
Gegebenheiten angepasste bauliche Entwicklung im Plangebiet zu 
gewährleisten. 

Darüber hinaus werden die Höhen für die baulichen Anlagen festgesetzt und 
begrenzt, um zum einen das Einfügen des Plangebietes in die Umgebung auch 
bezüglich der Höhenentwicklung zu gewährleisten. Zum anderen ist die 
Überflutung des Bereichs durch den Aue-Entlastungskanal bei 
Starkregenereignissen möglich, so dass das Gelände in den Bereichen der 
baulichen Anlagen angehoben werden muss, so dass die Oberkante 
Fertigfußboden OKFF auf Straßenniveau liegt.  

Daher wird für die OKFF der baulichen Anlagen eine Höhe von 48 m NHN 
festgesetzt. Für die Traufe wird die maximal Höhe von 4,8 m und für den First 
die maximale Höhe von 9,5 m festgesetzt. Die festgesetzten Höhen sind für 
eine Bebauung mit einem Vollgeschoss ausreichend. 

Als Firsthöhe wird der höchste Punkt der Dachhaut, als Traufhöhe der 
angenommene Schnittpunkt der Außenwandflächen mit der Oberkante der 
Dachhaut definiert. 

Maßgebend für die Ermittlung der Gebäudehöhe ist der im Bebauungsplan 
festgesetzte Bezugspunkt in m NHN (Meter über Normalhöhennull), der sich 
an der natürlichen Geländehöhe orientiert. 

5.2.3 Wohneinheiten 

In dem Bereich des allgemeinen Wohngebiets sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB pro Einzelgebäude zwei und je Doppelhaushälfte nur eine Wohneinheit 
zulässig. Der Bedarf an Einfamilienhäusern ist aktuell sehr hoch. Zudem ist 
dadurch die Entwässerungsmenge, sowie das Verkehrsvorkommen 
eingeschränkt und mit der bestehenden und geplanten Infrastruktur gut zu 
bewältigen. 

5.3 Bauweise der überbaubaren Flächen 

Es wird eine offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt, wie es im 
Ortsteil Cammer üblich ist. Bei der offenen Bauweise werden die Gebäude mit 
seitlichem Abstand zur Grundstücksgrenze als Einzel- bzw. Doppelhäuser 
errichtet. Die Errichtung auch von Reihenhäusern (bis 50 m Gebäudelänge) 
wird auf Grund der fehlenden Ortstypik nicht zugelassen und die Bebauung im 
Plangebiet auf Einzel- und Doppelhäuser (ED) beschränkt. 
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5.4 Baugrenzen 

Die festgesetzten Baugrenzen halten innerhalb des Plangebietes einen Abstand 
von 5 m zur Straßenbegrenzungslinie. 

Unabhängig von der Festsetzung der Baugrenzen im Bebauungsplan sind die 
Grenzabstände des § 5 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) zu 
berücksichtigen. 

5.5 Fläche mit Einschränkungen für Stellplätze, Garagen und 
Nebenanlagen - Vorgartenflächen 

Im Plangebiet wird parallel zu der neu entstehenden Planstraße eine 5 m breite 
„Fläche mit Einschränkungen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen“ 
festgesetzt, die sich auch entlang des festgesetzten Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechtes erstreckt. 

Innerhalb dieser Vorgartenfläche ist ein Stellplatz zulässig. Die Errichtung von 
Carports (offene Kleingaragen) und Garagen ist innerhalb dieser Fläche nicht 
zulässig.  

Innerhalb der Vorgartenflächen sind darüber hinaus nur solche Nebenanlagen 
i.S.d. § 14 BauNVO zulässig, die der Versorgung der Baugrundstücke mit 
Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme und Kommunikation und der Beseitigung von 
Abfällen dienen, sowie Zuwegungen. 

Mit diesen Festsetzungen wird das städtebauliche Ziel verfolgt, entlang der 
Verkehrsflächen eine einheitliche Gestaltung des wahrnehmbaren 
städtebaulichen Raumes zu gewährleisten. Dieser städtebauliche Raum und die 
visuelle Wirkung einer Verkehrsfläche bestehen wesentlich aus der 
flächenhaften Gestaltung und der Wirkung der diesen Bereich begrenzenden 
Gebäude. In diesem Profil wirken Garagen und geschlossene Wände von 
Carports störend, weil sie den großzügigen Eindruck des Straßenbildes mindern. 

Darüber hinaus wird durch diese Festsetzung gewährleistet, dass von den 
Grundstücken die freie Sicht auf die Verkehrsflächen gewahrt wird, so dass ein 
sicheres Ein- und Ausfahren auf und von den Grundstücken ermöglicht wird.  

Zudem sollen diese Festsetzungen den Versiegelungsgrad in dem Bereich 
einschränken. 

5.6  Anschneiden von Gebäuden durch Baugrenzen 

Bei vorhandenen Gebäuden, die von Baugrenzen angeschnitten werden, sind 
bauliche Veränderungen im angeschnittenen Teil und im bestehenden Gebäude 
gemäß § 31 Abs. 2 BauGB ausnahmsweise zulässig, soweit nicht sonstige 
Festsetzungen des Bebauungsplanes entgegenstehen. 

Da es sich hier um ein Gebiet mit größtenteils vorhandener Bebauung handelt, 
das planungsrechtlich neu strukturiert wird, gibt es Teile der Bestandsgebäude 
die nicht innerhalb der neu festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen 
liegen. Diese Bereiche haben Bestandschutz und können ausnahmsweise 
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baulich verändert werden. Nach einem Abriss der Bebauung ist ein Neubau nur 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche nötig. 

5.7 Garagen, Carports und nicht überdachte Stellplätze 

Garagen, Carports und nicht überdachte Stellplätze gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO 
dürfen nur innerhalb der überbaubarem Grundstücksfläche gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 4 BauGB mit Ausnahme des einen nicht überdachten Stellplatzes in der 
Vorgartenzone (siehe Nr. 6). 

Die Festsetzung zur möglichen Anordnung von Garagen, Carports und nicht 
überdachte Stellplätze ist notwendig, um die versiegelte Fläche auf den 
Flurstücken einzuschränken bzw. sicherzustellen, dass zusammenhängende 
Flächen auf jedem Flurstück freigehalten werden müssen. Daher dürfen diese 
Elemente nur innerhalb des überbaubaren Flächen errichtet  

5.8  Nebenanlagen 

Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen unzulässig. Ausgenommen ist davon pro Grundstück ein 
verfahrensfreies Gebäude gemäß § 60 Abs. 1 NBauO außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche. 

Aus dem gleichen Grund wie bei der vorherigen Festsetzung wird der Bau von 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO eingeschränkt, indem diese 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen unzulässig sind. Hier gilt, 
dass die nötigen Räume und Unterbringungsmöglichkeiten möglichst im 
Hauptgebäude integriert sein sollen, um ebenfalls sicher zu stellen, dass 
zusammenhängende Flächen auf jedem Flurstück freigehalten werden. Um 
dennoch ein Gartenhaus pro Flurstück aufstellen zu können, ist pro Flurstück 
ein verfahrensfreies Gebäude außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche, 
aber nicht im Vorgarten, zulässig. 

5.9 Verkehrsflächen und verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung des allgemeinen Wohngebiets erfolgt über die Straße „Am 
Tonloch“ und der südwestliche Bereich wird über ein Geh-, Fahr– und 
Leitungsrecht erschlossen. Die Gemeinbedarfsfläche wird über die Straße 
„Cammer Brink“ erschlossen.  

Die Verkehrsfläche wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als öffentliche 
Verkehrsfläche festgesetzt. Innerhalb der Verkehrsfläche wird eine 
Wendeanlage berücksichtigt, die ein Wenden gem. RASt 06 von Fahrzeugen bis 
10,00 m Länge (z.B. 3-achsigen Müllfahrzeugen) ermöglicht. 

Von der Wendeanlage geht das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL) Richtung 
Südwesten ab, welches gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB festgesetzt werden 
soll. Über das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht soll die Erschließung von weiteren 
Grundstücken im Südwesten des Plangebietes über einen Privatweg gesichert 
werden. Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

In diesem Privatweg wird ein Regenwasserkanal verlegt, der in den Aue-
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Entlastungskanal münden soll, um das Oberflächenwasser dieses Bereiches in 
den Kanal ableiten zu können. 

Ein Schmutzwasserkanal ist hier nicht vorgesehen, so dass eine 
Schmutzwasserleitung durch die Anlieger herzustellen ist, der dann an den 
vorhandenen Schmutzwasserkanal anschließen muss. Zur Sicherung der 
Erschließung ist das Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (GFL) im Grundbuch / 
Baulastenverzeichnis aller Anlieger und für die Stadt Bückeburg bzw. das 
Abwasserwerk einzutragen. 

Des Weiteren werden zwei weitere Geh-, Fahr- und Leitungsrechte festgesetzt. 
Zum einen im Bereich zwischen Gemeinbedarfsfläche und Straße „Am Tonloch“ 
für eine Schmutzwasserleitung, die das Feuerwehrgerätehaus an den 
Schmutzwasserkanal in der Straße „Am Tonloch“ anschließt. Zum anderen 
verläuft der vorhandene Schmutzwasserkanal über die Verkehrsfläche hinaus 
Richtung Süden, so dass dieser Bereich ebenfalls mit einem Geh- Fahr- und 
Leitungsrecht gesichert werden muss.  

Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche sind von 
jeglicher Bebauung, Gründungen für Zäune, Bäumen und tiefwurzelnden 
Sträuchern freizuhalten.  

Da die öffentliche Müllabfuhr keine Privatwege befährt, sind die 
Müllsammelbehälter am Abfuhrtag an der öffentlichen Verkehrsfläche zur 
Entleerung bereitzustellen. 

Innerhalb des allgemeinen Wohngebiets ist je Baugrundstück nur eine 
Grundstückszufahrt in einer Breite von max. 5,00 m zulässig, um die Anzahl 
der Zufahrten zu begrenzen und dadurch größerer, zusammenhängende 
Bereiche entlang der Verkehrsfläche zu erhalten. 

5.10 Anpflanzen von Bäumen 

Im allgemeinen Wohngebiet ist je angefangene 300 m² Grundstücksfläche ein 
standortgerechter Laub- (Hochstamm, 12-14 cm Stammumfang) oder 
Obstbaum (Hochstamm) der Gehölzliste 2 (siehe Abbildung) anzupflanzen und 
dauerhaft zu erhalten.  

Bäume gehören zur typischen Prägung einer Siedlung auf privaten 
Grundstücken und sie sind ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Bäume 
sind unter anderem Sauerstoffproduzenten, Kohlenstoffspeicher, Staubfilter, 
Lebensraum für Tiere, Nahrungsquelle und Schattenspender zu gleich. 
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Gehölzliste 1: Standortgerechte, heimische Gehölze 
Große Bäume (> 15 m): Große Sträucher: 
Acer platanoides - Spitzahorn2 Corylus avellana 

Crataegus laevigata 
Crataegus monogyn. 
Prunus padus 
Salix caprea 
Salix triandra 
Sambucus nigra 

Viburnum opulus 

- Hasel 
- Zweigriffl. 
Weißdorn1,2 

- Eingriffl. 
Weißdorn1,2 

- Traubenkirsche 
- Salweide2 

- Mandel-Weide2 

- Schwarzer 
Holunder 
- Gem. 
Schneeball 

Acer pseudoplatanus - Bergahorn2 

Fagus sylvatica - Rotbuche1 

Prunus avium - Vogelkirsche 
Quercus robur - Stieleiche 
Quercus petraea - Traubeneiche 
Tilia cordata - Winterlinde2 

Mittelgroße Bäume (10 – 20 m): 

Acer campestre - Feldahorn1 Kleine Sträucher: 
Carpinus betulus - Hainbuche1 Cornus sanguinea - Hartriegel 
Malus sylvestris - Holzapfel Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen 
Populus tremula - Zitterpappel2 Lonicera xylosteum - Heckenkirsche 
Prunus avium - Vogel-Kirsche2 Rosa canina - Hundsrose2 

1 für Schnitthecken geeignete Gehölze 
2 Pflanzen mit Angebot für nektar- und pollensammelnde Insekten 

 
Gehölzliste 2: Gehölze für Gärten und Siedlungsbereiche mit dörflichem Charakter 

Große Bäume (> 15m): Große und mittelgroße Sträucher: 
Castanea sativa - Esskastanie2 Amelanchier in Arten - Felsenbirne 
Tilia platyphyllos - Sommerlinde2 Cornus mas - Kornelkirsche2 

Mittelgroße Bäume (10 – 20 m): Forsythia intermedia - Goldglöckchen 

Corylus colurna - Hasel Hibiscus syriacus - Garten-Eibisch 
Crat. laevig. “Pauls Scarlet” - Rotdorn Ilex aquifolium - Stechpalme 
Juglans regia - Walnuss Laburnum 

anagyroides 
- Goldregen 

Sorbus domestica - Speierling Ligustrum vulgare - Gem. Liguster1 

Sorbus aria - Mehlbeere2 Philadelphus 
coronarius 

- Bauernjasmin 

Obstbäume2 (Halb- oder Hochstamm) Kleine Sträucher: 
Äpfel: Gelber Richard, Rote Stern- 
rette, Roter Eiserapfel, Schöner von 
Nordhausen, Winterglockenapfel 
Birne: Gute Luise, Gellerts Butter- 
birne, Gute Graue 
Mirabelle: Mirabelle von Nancy 
Zwetsche: The Czar, Hauszwetsche, 
Ontario-Pflaume, Oullins Renekode 
Büttners Rote Knorpel, Großer Kirsche: 
Schwarze Knorpel, Ochsenherzkirsche, 
Schwarze Königin 

Buxus sempervirens - Buchsbaum1 

Deutzia scabra - Deutzie 
Rosa rubiginosa - Weinrose2 

Rosa in Arten und 
Sorten 

- Strauchrose2 

Spiraea in Arten und 
Sorten 

- Spierstrauch 

Johannisbeeren und andere 
Beerensträucher 

1 für Schnitthecken geeignete Gehölze 
2 Pflanzen mit Angebot für nektar- und pollensammelnde Insekten 
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Bei der Anlage der Anpflanzungen sind die Grenzabstände für Bäume und 
Sträucher gem. § 50 ff. Niedersächsisches Nachbarrechtsgesetz (NNachbG) zu 
beachten. 

Die Maßnahmen innerhalb des Plangebietes sind spätestens in der auf die 
Fertigstellung der Erschließungsmaßnahmen folgenden Pflanzperiode 
(Herbst/ Winter bei Gehölzen) durchzuführen. Für Pflanzungen und 
Pflanzarbeiten gelten die Bestimmungen der DIN 18916 und die Empfehlungen 
der Forschungsgesellschaft für Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau 
e.V. (FLL). 

5.11 Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft 
Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft verläuft entlang des westlich des Geltungsbereichs 
verlaufenden Aue-Entlastungskanals und entlang des nördlich des 
Geltungsbereichs verlaufenden Straßenseitengrabens. Die Fläche ist von 
jeglicher Bebauung freizuhalten und darf nicht mit Bäumen oder Sträuchern 
bepflanzt werden. Im Bereich zur Straße „Cammer Brink“ sind zwei Zufahrten 
für das Feuerwehrgerätehaus zulässig. 

Die Festsetzung ist notwendig um die Belange der vorkommenden 
Amphibienart (Teich-Wasserfrosch), der vorkommenden, grundlegend 
planungsrelevanten Heuschreckenarten und des Leuchtkäfervorkommens zu 
berücksichtigen 

 
6 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Nach § 84 Abs. 3 NBauO i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO können Gemeinden, um 
bestimmte städtebauliche, baugestalterische oder ökologische Absichten zu 
verwirklichen, durch örtliche Bauvorschriften für bestimmte Teile des 
Gemeindegebietes besondere Anforderungen an die Gestaltung von Gebäuden 
stellen. Durch diese Bauvorschriften können Regelungen für die Auswahl der 
Baustoffe und Farben sowie für die Neigung der Dächer (vgl. § 84 Abs. 3 Nr. 1 
NBauO) und die Gestaltung der nicht überbauten Grundstücke (vgl. § 84 Abs. 
3 Nr. 6 NBauO) getroffen werden.  

Es ist städtebauliches Ziel, innerhalb des Baugebietes den in der Umgebung 
bereits vorliegenden Charakter einer harmonisch gewachsenen 
Siedlungsstruktur regionaltypischer Ausprägung im Plangebiet weitestgehend 
fortzuführen. Der neue Siedlungsbereich soll aus der Landschaft heraus 
betrachtet als harmonischer, selbstverständlicher Bestandteil der Ortslage 
wahrgenommen werden. Um dieses zu gewährleisten, werden neben den 
Festsetzungen des Bebauungsplans auch örtliche Bauvorschriften über 
Gestaltung formuliert. 

Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften ist identisch mit 
dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Verstöße gegen 



Bebauungsplan Nr. 227 „Feuerwehrgerätehaus Cammer“    Stadt Bückeburg 
Textliche Festsetzungen und Örtliche Bauvorschriften 
 

17  

Bestimmungen dieser örtlichen Bauvorschriften können mit einem Bußgeld 
gem. § 80 Abs. 5 NBauO geahndet werden. 

Die Festsetzung von örtlichen Bauvorschriften wird hier notwendig, um dem 
Wohngebiet durch gestalterische Festsetzungen ein einheitliches optisches 
Erscheinungsbild in Bezug auf wichtige ortsbildprägende Kriterien zu geben. Zu 
diesen Kriterien zählt auch die Schaffung einer Raumwirkung im Plangebiet. 

Die Begrenzung solcher städtebaulichen Räume erfolgt durch Raumkanten, die 
auch durch die Gebäude und Bepflanzungen gebildet werden. 

Um eine einheitliche Raumwirkung zu erzielen, die sowohl dem Plangebiet wie 
auch der Umgebung gerecht wird, werden daher Festsetzungen getroffen, die 
der Schaffung und Gestaltung dieses Raumes und seiner Wirkung dienen. 

Neben den qualifizierten Festsetzungen des Bebauungsplanes, wie 
Dimensionierung, Lage und Art der öffentlichen Verkehrsflächen, Art und Maß 
der baulichen Nutzung und der Bauweise, haben auch die Gestaltung und 
Kubatur der Baukörper Wirkung auf diesen räumlichen Eindruck. 

6.1 Dächer 
6.1.1 Dachform und Dachneigung  

In der bestehenden Dachlandschaft des Ortsteils Cammer herrschen geneigte 
Dächer vor. Um ein Einfügen der künftigen Bebauung im Plangebiet in die 
bestehende Dachlandschaft, insbesondere zur Bestandbebauung zu 
gewährleisten, werden für die Hauptgebäuden Satteldächer mit einer 
zulässigen Dachneigung der Hauptgebäude von mind. 35° festgesetzt. Für 
Nebenanlagen sind auch Flachdächer und flachgeneigte Dächer zulässig, da 
diese die Dachlandschaft, auf Grund der im Allgemeinen geringeren Höhe im 
Vergleich zu den Hauptgebäuden, nicht prägen. 

6.1.2 Dacheindeckung und -farbe 

Als Dacheindeckung sind nur unglasierte, matte Tondach- oder 
Betondachsteine in den Farben rot bis rotbraun zulässig, die den folgenden 
Farbtönen in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR entsprechen: RAL 
2001 (rotorange), 2002 (blutorange), 3000 (feuerrot), 3002 (kaminrot), 3003 
(rubinrot), 3013 (tomatenrot) und 3016 (korallenrot). 

Die Bestandsgebäude im Geltungsbereich sind bereits mit roten Dachziegeln 
eingedeckt und prägen daher die bestehende Dachlandschaft in der direkten 
Umgebung. Um hier innerhalb des Plangebietes, insbesondere auch im 
Übergangsbereich zur freien Landschaft, eine einheitliche und ortsbildgerechte 
Dachlandschaft zu erzielen, sind nur die genannten Farbtöne für die 
Dacheindeckungen zulässig. Geringfügige, hersteller-, produktions- oder 
materialbedingte Abweichungen von den genannten Farbtönen sind zulässig. 
Insbesondere soll durch die Begrenzung auf die vorher genannten Farbtöne die 
Verwendung von ortsuntypischen Farbgestaltungen der Dachlandschaft (z.B. 
gelbe, grüne, blaue oder weiße Dacheindeckungen) vermieden werden. 
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Dacheindeckungen mit glänzenden Pfannen sind nicht zulässig, da hierdurch 
großflächige Reflexionen entstehen können, die das Orts- und Landschaftsbild 
im Übergangsbereich zur freien Landschaft nachhaltig beeinträchtigen können. 

Die Flachdächer bei Nebenanlagen sind flächig extensiv zu begrünen und 
dauerhaft zu erhalten. Der Schichtaufbau muss mind. 12 cm betragen, die 
Substratstärke mind. 8 cm, zzgl. Drainage und Filterschicht. Für die Begrünung 
sind geeignete Gräser-, Kräuter-, und Sprossenmischungen aus heimischen 
Arten zu verwenden. Untergeordnete technische Aufbauten sowie 
Dachöffnungen sind von der Verpflichtung zur Dachbegrünung ausgenommen. 
Die Ausgestaltung von Flachdächern als Gründächer dient dem Klimaschutz 
und der Klimafolgenanpassung und ist im gesamten Plangebiet möglich. 
Gründächer speichern Regenwasser und wirken eingriffsmindernd. Begrünte 
Dächer fügen sich zudem gut in das Landschaftsbild ein. Die vorgeschriebenen 
Substratstärken und der Schichtaufbau entsprechend dabei dem allgemeinen 
Stand der Technik.  

Anlagen zur Nutzung von Solarenergie (Strom, Wärme) sind auf den 
Dachflächen der Haupt- und Nebengebäude allgemein zulässig, um einen 
Beitrag zu einer Energiegewinnung und Begrenzung der CO2 Emissionen zu 
leisten. 

6.2 Einfriedung 

Die Einfriedungshöhe der Grundstücke zu den öffentlichen Verkehrsflächen 
sowie zur freien Landschaft (entlang der östlichen, südlichen und westlichen 
Geltungsbereichsgrenzen) ist auf maximal 1,20 m Höhe beschränkt.  

Als Einfriedungen sind nur Schnitthecken aus Hainbuchen, Rotbuchen oder 
Liguster, Holzstaketenzäune oder eine Kombination von Schnitthecken mit 
Maschendraht- / Stahlmattenzäunen zulässig. 

Diese örtliche Bauvorschrift soll zu einer weitestgehend einheitlichen 
Gestaltung der den öffentlichen Raum begrenzenden Flächen beitragen. 
Bauliche Anlagen oder hohe Einfriedungen innerhalb dieser Flächen würden 
den großzügigen Eindruck des Straßenraumes mindern. Zudem gewährleisten 
die Festsetzungen ein sicheres Ein- und Ausfahren auf bzw. von den künftigen 
Grundstücken.  

Außerdem soll mit der Höheneinschränkung und der Art der Einfriedung zur 
freien Landschaft ein sanfter Übergang von Bebauung zur Landschaft 
gewährleistet werden. 

In den übrigen Grundstücksbereichen werden keine Vorschriften zu den 
Einfriedungen gemacht. In diesen Bereichen richtet sich die Zulässigkeit von 
Einfriedungen nach den Vorschriften der niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO) und dem Niedersächsischen Nachbarrechtsgesetz (NNachbG). 
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6.3 Gestaltung unbebauter Grundstücksflächen 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind gärtnerisch als Wiesen-, Rasen-
, Gehölz- und / oder Staudenflächen bzw. als Gemüsebeete zu bepflanzen und 
zu unterhalten. Steinbeete und Steingärten sind unzulässig. Zulässig sind 
Traufstreifen an den Gebäuden / längs des Gebäudesockels von max. 50 cm 
Breite.  

Die Begrünung der nicht überbauten Grundstücksflächen übernimmt durch die 
Anlage von Rasen-, Gehölz- und/oder Staudenflächen eine wichtige Funktion 
für das Stadtklima (kleinklimatische Verbesserung) und trägt zur Erhaltung der 
ökologischen Vielfalt bei.  

In der Regel werden im städtischen Raum die privaten Hausgärten optisch 
ansprechend und unter Beachtung ökologischer Gesichtspunkte als Zier- und/ 
oder Nutzgärten gestaltet. In den letzten Jahren ist es jedoch teilweise in Mode 
gekommen, private Gärten vollflächig mit Kies oder Schotter zu belegen. Eine 
wirkliche Minderung des Pflegeaufwands ist damit zwar nicht verbunden, die 
gestalterische Wirkung auf das Ortsbild ist jedoch äußerst negativ. Zudem 
erhöht sich der Versiegelungsgrad und damit die verminderte Verfügbarkeit 
von Flächen für Flora und Fauna. Daher werden Gestaltungen mit Kies,- Splitt,- 
und Schottergärten ausgeschlossen. Durch diese örtliche Bauvorschrift soll im 
Bereich der Hausgärten ein ökologischer Mindest-standard gesichert werden, 
ohne dass die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten der 
Grundstückseigentümer, über das Verbot der Schottergärten hinaus, 
beeinträchtigt werden. Ferner dient diese Vorschrift dem Klimaschutz, der 
Klimafolgenanpassung und wirkt sich positiv auf das Kleinklima im 
Siedlungsbereich aus, indem weniger Hitze auf versiegelten, mit Steinen oder 
ähnlichem bedeckten Flächen entsteht. 

6.4 Werbeanlagen 

Da in den festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten neben der Wohnnutzung 
in untergeordnetem Maße auch die der Versorgung des Gebietes dienenden 
Läden, Schank- und Speisewirtschaften, sowie nicht störende 
Handwerksbetriebe zulässig sind, ist nicht auszuschließen, dass im 
allgemeinen Wohngebiet zulässige Nutzungen oder Freiberufler durch Werbung 
Aufmerksamkeit erwirken wollen. Diese Form der Werbung ist zulässig. Vor 
diesem Hintergrund werden einschränkende Regelungen zur Gestaltung und 
Dimensionierung möglicher Werbeanlagen getroffen. Es ist eine Werbeanlage 
an der Stätte der Leistung zulässig. Handelt es sich um eine freistehende 
Werbeanlage, dann darf diese maximal 1,20 m über Geländehöhe hoch sein. 
Soll die Werbeanlage an der Fassade des Gebäudes angebracht werden, darf 
dies nicht höher als 3,00 m über Geländeniveau am Gebäude angebracht 
werden. Die in der Bauvorschrift geregelte maximale Flächengröße von 1 m³ 
und Anordnung der Werbeanlage ermöglicht es, Aufmerksamkeit zu erzeugen, 
ohne dass das Siedlungsbild durch allzu aggressive Werbung unangemessen 
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beeinträchtigt wird. Das Aufstellen von Fahnen und Fahnenmasten zu 
Werbezwecken ist in Wohngebieten unüblich und eher in Gewerbegebieten 
anzutreffen. Daher werden diese Elemente von ihrer Zulässigkeit 
ausgeschlossen. Die Verwendung von beleuchteten Werbeanlagen kann für die 
Wohnnutzung störend wirken und ist daher unzulässig. 
 
6.5 Ordnungswidrigkeiten 

Nach § 80 Abs. 3 und Abs. 5 NBauO können für Verstöße gegen örtliche 
Bauvorschriften Bußgelder bis zu einer Höhe von 500.000 € bestimmt werden. 
Um die Wirkung und Durchsetzbarkeit dieser Gestaltungsvorschrift zu 
unterstützen, wird ein Bußgeld in entsprechender Höhe ermöglicht. 

 
7 BELANGE VON NATUR UND LANDSCHAFT 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde eine Umweltprüfung 
durchgeführt, deren Ergebnisse im Umweltbericht gem. § 2a BauGB dargelegt 
werden. 
 
7.1 Eingriffsbilanzierung/ Externe Kompensation 

Im Rahmen des Planverfahrens wird auch die gem. § 1a (3) BauGB gebotene 
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung durchgeführt, in der der gegenwärtige 
planungsrechtliche Zustand des Plangebietes mit den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes gegenübergestellt werden wird. Die Bilanzierung ist dem 
Umweltbericht zu entnehmen. 
 
7.2 Artenschutz 

Um die Auswirkungen der Planung auf geschützte oder bedrohte Arten 
beurteilen zu können, wurde ein Fachbeitrag Artenschutz i.S.d. § 44 BNatSchG 
für den Standort des geplanten Feuerwehrgerätehauses erstellt. Der weitere 
Geltungsbereich des Bebauungsplans ist bereits mit Wohn- und 
Gewerbebebauung bebaut und war nicht Bestandteil der Untersuchung. 

Der Fachbeitrag kommt für die unterschiedlichen Vorkommen zu folgendem 
Ergebnis bezüglich der Anforderungen für die geplante bauliche Nutzung des 
Bereichs: 

• Brutvogelbestands: keine Anforderungen. 

• Fledermausvorkommen: keine relevanteren Anforderungen. 

• Amphibienvorkommen: Entlang des Aue-Entlastungskanal ist im 
nordwestlichen Bereich des Geltungsbereichs ein 7-8 m breiter Streifen von 
jeglicher Bebauung freizuhalten. Außerdem wird empfohlen, auch nicht direkt 
an den freizuhaltenden Streifen ein höheres bzw. deutlich schattenwerfendes 
Gebäude zu bauen, da die dort vorkommenden Tiere eine Vorliebe für stark 
besonnte Gewässer aufweisen. Außerdem ist von einer Anpflanzung von 
Baumen und Sträuchern auf dem 7–8 m breiten Gewässerrandstreifen 
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abzusehen. 

• Heuschrecken- und Leuchtkäfervorkommen: Aus Sicht der Belange 
beider Insektengruppen ist ebenfalls ein 7–8 m breiter Schutzstreifen 
notwendig. 

• Grünland: „Der Nordrand des Plangrundstücks kann auf einer Breite von 
maximal 3m allenfalls als „Mesophiles Grünland schwacher Ausprägung“(GMS-
) eingestuft werden. Der Westrand weist in einem etwa 5-6 m breiten Streifen 
mit 4 GM-Kennarten und 4 weiteren GF/GN-Kennarten die höchste Anzahl an 
Arten auf, die zur Einstufung als „Mesophiles Grünland“ heranzuziehen sind. 
Auch hier gilt zwar, dass ein Teil dieser Kennarten nicht wirklich repräsentativ 
vertreten ist, dennoch ist dieser 5-6 m breite Grünlandsteifen in der 
Gesamtbeurteilung wohl weitestgehend als „Mesophiles Grünland sonstiger bis 
feuchter Ausprägung“ (GMS/F) einzustufen.“  

(Fachbeitrag Artenschutz gem. § 44BNatschG, Seite 16-17) 
 
8 BELANGE DES BODENSCHUTZES 

Nach § 1a (2) BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend 
umgegangen werden. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der 
Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu 
nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden bislang landwirtschaftlich, 
wohnbaulich und gewerblich genutzte Böden für eine bauliche Nutzung 
zugänglich gemacht. Die Verkehrsfläche ist größtenteils bereits vorhanden. 

Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist im Rahmen der Eingriffsregelung zu 
ermitteln und entsprechend auszugleichen. 

Gem. § 202 BauGB i.V.m. der DIN 18915 wird darauf hingewiesen, dass der 
Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder Änderung von baulichen 
Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schützen 
ist. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu 
lagern und später wieder einzubauen. 
 
9 Trink- und Löschwasserversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit Trink- und Löschwasser erfolgt 
voraussichtlich über die in der Straße „Am Tonloch“ vorhandene 
Trinkwasserleitung. 

Es wird angenommen, dass hierüber eine Löschwasserversorgung mit einer 
Leistung von mind. 48 m³/h über einen Zeitraum von 2 Stunden gewährleistet 
werden kann. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
wird dieser Sachverhalt von der zuständigen Behörde bzw. Institution geprüft. 
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10  Abwasserbeseitigung 

Die Beseitigung des im Plangebiet anfallenden Schmutzwassers erfolgt über 
den vorhandenen Schmutzwasserkanal, der in der Straße „Am Tonloch“ liegt 
und vom Wendehammer Richtung Süden weiterverläuft, so dass auch hier ein 
Leitungsrecht notwendig ist. Für das Feuerwehrgerätehaus ist ebenfalls ein 
Leitungsrecht für eine Schmutzwasserleitung über den benachbarten 
Privatgrund notwendig. Die Leitungsrechte werden in der Planzeichnung 
festgesetzt. 

Der vorhandene Schmutzwasserkanal ist für die Aufnahme der zusätzlich 
anfallenden Abwässer ausreichend dimensioniert, so dass eine geordnete 
Schmutzwasserableitung gesichert ist. 

Für das auf den privaten Grundstücken anfallende Oberflächenwasser sind 
gemäß § 96 Abs. 3 Nr. 1 und 2 NWG (zu § 56 WHG) die jeweiligen 
Grundstückseigentümer sowie die Träger öffentlicher Verkehrsanlagen 
verantwortlich.  

Der Bebauungsplan sieht ein Leitungsrecht für eine Niederschlags-
wasserleitung der Stadt Bückeburg vor, die in den Aue-Entlastungskanal führt. 

Die Stadt Bückeburg befürwortet die Nutzung des Niederschlagswassers als 
Brauchwasser. Die Einleitung von Brauchwasser in die öffentliche SW-
Kanalisation des Abwasserbetriebs der Stadt Bückeburg ist anzeigepflichtig. 

 
11 Energieversorgung 

Der durch das Vorhaben hervorgerufene zusätzliche Energiebedarf wird durch 
den örtlichen Energieversorger gewährleistet. 

 
12 Abfallbeseitigung 

Das Plangebiet ist an die regelmäßige Müllabfuhr angeschlossen. Die Anlieger die im 
südwestlichen Bereich des Plangebiets über einen Privatweg erschlossen sein werden, 
müssen die Mülltonnen zum abholungszeitpunkt auf der Wendeanlage aufstellen. 

 
13 Telekommunikation 

Das Plangebiet wird an das zentrale Kommunikationsnetz der Telekom 
angeschlossen. Es wird darauf hingewiesen, dass in allen Straßen bzw. 
Gehwegen geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone für die 
Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen sind. 
Beginn und Ablauf der Erschließungsarbeiten sind der Deutschen Telekom 
Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, 
schriftlich anzuzeigen. 
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14 HINWEISE 
 
14.1 Baunutzungsverordnung 
Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung– BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 
(BGBl. I Nr. 6) geändert worden ist. 
 
14.2 Archäologische Hinweise 
Zur Berücksichtigung archäologischer Belange wird darauf hingewiesen, dass ur- und 
frühgeschichtliche Bodenfunde wie etwa Keramikscherben, Steingeräte oder 
Schlacken sowie Holzkohleansammlungen, Bodenverfärbungen oder 
Steinkonzentrationen, die bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, 
gem. § 14 Abs. 1 des NDSchG auch in geringer Menge meldepflichtig sind. Sie müssen 
der zuständigen Kommunalarchäologie (Kommunalarchäologe Dr. Lau, Tel.: 05722-
956615, E-Mail: archaeologie@schaumburgerlandschaft.de) oder der unteren 
Denkmalschutzbehörde der Stadt unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und 
Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen 
nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, 
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
 
14.3 Hinweise zum Artenschutz 
Die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44 BNatSchG gelten unabhängig vom 
Bebauungsplan und unabhängig von Baugenehmigungen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Vorgaben des Artenschutzes (insbesondere § 44 
BNatSchG) auch im Geltungsbereich von bereits rechtskräftigen Bebauungsplänen 
gelten. Hierauf ist insbesondere zu achten, wenn mit der Bebauung bislang unbebauter 
Flächen begonnen werden soll. Es ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 
dass es zu keinen Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG kommt. Seitens der 
Bauherren/ des Genehmigungsinhabers ist bei den Planungen zu berücksichtigen, dass 
es im Zuge der Baumaßnahmen, insbesondere bei Abrissarbeiten, Gehölzfällungen, 
Gehölzrodungen, Bodenabtrag oder sonstigen Arbeiten der Baufeldfreimachung durch 
geeignete Maßnahmen zu keinen artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen kommt 
(§ 39 und § 44 BNatSchG, z.B. Tötung von Vögeln, Zerstörung von Gelegen, erhebliche 
Beeinträchtigung oder Störung geschützter wild lebender Tier- und Pflanzenarten). 
Die Baufeldfreimachung soll außerhalb der Brut- und Setzzeit erfolgen (1. März bis 15. 
Juli). 
Grundsätzlich dürfen Gehölze nur außerhalb der Vegetationsperiode (vom 1. Oktober 
bis 28. Februar) gefällt oder stark zurückgeschnitten/ auf den Stock gesetzt werden. 
Pflegeschnitte sind auch innerhalb der Vegetationsperiode möglich (§ 39 BNatSchG). 
Bei Unklarheiten oder beim Auffinden verletzter Tiere (z.B. Vögel, Fledermäuse) ist die 
Untere Naturschutzbehörde einzubinden. 
 
14.4 Hinweise zum Bodenschutz 
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 202 BauGB ist mit Grund und Boden schonend 
umzugehen. Im Rahmen der Bautätigkeiten sollen die einschlägigen DIN-Normen (u. 
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a. DIN 18300 Erdarbeiten, DIN 18915 Bodenarbeiten im Landschaftsbau, DIN 19731 
Verwertung von Bodenmaterial) aktiv Anwendung finden, um negative 
Umweltauswirkungen zu vermeiden bzw. zu vermindern. Arbeitsflächen sollen sich auf 
das notwendige Maß beschränken. Bei Abtrag des Bodens soll dies schichtgetreu 
erfolgen, der Boden ist ortsnah, schichtgetreu und in möglichst kurzer Dauer und 
entsprechend vor Witterung und Wassereinstau geschützt zu lagern. Auf 
verdichtungsempfindlichen Flächen sollen geeignete Maßnahmen zum Schutz vor 
Verdichtung erfolgen. 
Bei Bauvorhaben sind die gründungstechnischen Erfordernisse im Rahmen der 
Baugrunderkundung zu prüfen und festzulegen. 

 
14.5 Altlasten 
Sollten im Plangebiet bei der Durchführung von baulichen Maßnahmen 
Bodenkontaminationen festgestellt werden, ist die Untere Abfallbehörde des 
Landkreises Schaumburg (Amt für Kreisstraßen, Wasser- und Abfallwirtschaft, 
Jahnstraße 20, 31655 Stadthagen, Tel.: 05721-703-1413, E-Mail: 
wasser@schaumburg.de) zu unterrichten. 
 
 
15 FLÄCHENBILANZ 

Tabelle 1: Flächenbilanz 
 

Art der Nutzung Bestand Fläche in m2, ca. 

Fläche für Landwirtschaft/ 
Intensivgrünland 2.835 m² 0 m² 

Fläche für den Gemeinbedarf 0 m² 2058 m² 

Wohnfläche 2.913 m² 
10.088 m²(davon 

219 m² GFL) 

Gewerbliche Fläche 7.175 m² 0 m² 

Öffentliche Verkehrsfläche 747 m² 747 m² 

Fläche für Natur und Landschaft 0 m² 465 m² 

Flächen zum Anpflanzen 0 m² 312 m² 

Plangebiet gesamt 13.670 m² 13.670 m² 
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14 KOSTEN, DURCHFÜHRUNG DES BEBAUUNGSPLANES 
 
Der Stadt Bückeburg entstehen Planungskosten für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes durch die notwendigen Gutachten. 
 
 
Bückeburg, 14.04.2023 
 
 
 
Der Bürgermeister 
Wohlgemuth 
 
 
 
Fachgutachten: 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 227 
„Feuerwehrgerätehaus Cammer“ wurden folgende gutachterliche 
Untersuchungen durchgeführt: 

• Arten- und Grünland-Schutzrechtlicher Fachbeitrag im Rahmen der 
Bauabsicht eines Feuerwehrgerätehauses in Cammer – Ingenieur- & 
Planungsbüro für Lebensräume – Optimierung von Ort + Landschaft, Dipl.-
Ing. Thomas Zerner, Bückeburg, Januar/Februar 2023 

Die Gutachten sind bei der Stadt Bückeburg, Marktplatz 2-4, 31675 
Bückeburg, zu den Dienststunden einsehbar. 
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